
     

  

 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 41 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 

des Landratsamtes Sigmaringen 
 
 
 

Das Landratsamt Sigmaringen erlässt gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 2  Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG), § 21 Abs. 2 
Nr. 1 WG und § 35 Satz 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) folgende 
 
I. Allgemeinverfügung 
 

1. Der wasserrechtliche Gemeingebrauch gemäß § 25 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
i.V.m. § 20 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) wird wie folgt beschränkt: 
 
Die Entnahme von Wasser mittels Pumpen oder ähnlichen Einrichtungen aus ober-
irdischen Gewässern wird im gesamten Landkreis Sigmaringen weiter untersagt. 
 

2. Für die Inhaber einer wasserrechtlichen Erlaubnis gilt das Wasserentnahmeverbot 
der Ziffer 1 ebenfalls, sofern die Erlaubnis eine Inhalts- oder Nebenbestimmung 
enthält, die die Wasserentnahme in dem Zeitraum für unzulässig erklärt, in dem der 
Gemein- und Anliegergebrauch durch Allgemeinverfügung untersagt ist. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung wird unbefristet erlassen. Sie soll bei stabil verbesserter 

Lage in den Gewässern widerrufen werden. 
 
4. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 
5. Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag eine widerrufliche Ausnahme erteilen, 

wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern oder das 
Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-

chung.  
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen oder beim 
Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072  Tübingen, einge-
legt werden. 

 
III. Hinweise 

 
1. Die Einhaltung des Entnahmeverbots wird überwacht. Auf die Bußgeldvorschriften 

des § 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG und des § 126 Abs. 1 Nr. 4 WG wird hingewiesen. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung können Bußgelder bis zu einer 
Höhe von 100.000 € verhängt werden. 
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2. Das Entnahmeverbot gilt nicht für das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit 
Handgefäßen aus oberirdischen Gewässern. 

 
3. Wir weisen darauf hin, dass der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat. 

Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht 
Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen, Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
gestellt werden. 

 
4. Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann bei der Infothek im Eingangsbereich 

des Landratsamtes Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen während der 
Öffnungszeiten des Landratsamtes kostenlos eingesehen werden. 

 
Sigmaringen, den 11. September 2018 
Landratsamt Sigmaringen/Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz 
 
 
gez. 
 
Adrian Schiefer 


